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Landkreis Märkisch-Oderland
Der Landrat

      L a n d r a t s a m t   –   P u s c h k i n p l a t z   1 2   –   1 5 3 0 6   S e e l o w  Fachbereich:  II

Amt:  Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachungsamt

Fachdienst:  Lebensmittelüberwachung

Dienstort:  15306 Vierlinden

OT Diedersdorf/Waldsiedlung

Auskunft erteilt: ▌ ████████████████████

Durchwahl:  ███████████████████

Telefax:  ████████████

E-Mail:  lebensmittelueberwachung@

landkreismol.de

AZ: 39.14.03/2023/0006

Diedersdorf, 28. November 2023

Amtliche Lebensmittelüberwachung  VLÜ-05-FOB-520-MOL 01.00

Anfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Antrag vom 28.11.2023

████████████████████

am  28.11.2023  erhielt  ich  per  E-Mail  Ihren  Antrag  auf  Herausgabe  von  Informationen 

zum  Betrieb:  Netto  Marken-Discount  Stiftung  &  Co.  KG,  Philipp-Müller-Straße  33  in 
15344 Strausberg.

Sie teilten in Ihrem Antrag ferner mit, dass es sich hier u. a. um einen Antrag nach dem 
Verbraucherinformationsgesetz  (VIG)  handelt.  Danach  haben  Sie  Anspruch  auf  freien 

Zugang zu allen Daten u. a. über festgestellte Abweichungen nach den 

lebensmittelrechtlichen  Vorschriften,  sowie  Maßnahmen  und  Entscheidungen,  die  im 

Zusammenhang mit diesen Abweichungen getroffen worden sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG).

Da durch Ihr Auskunftsbegehren die rechtlichen Interessen Dritter berührt werden, habe 
ich dem o. g. Lebensmittelunternehmer die Gelegenheit gegeben, sich gemäß § 5 Abs. 1 

VIG vor meiner Entscheidung zum Sachverhalt zu äußern.

Aus diesem Grund verlängert sich die Frist für die Bearbeitung Ihres Antrages gemäß § 5 

Abs. 2 VIG auf zwei Monate.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Nachfrage des Dritten diesem Namen und Anschrift 

des  Antragstellers  offenzulegen  sind  und  unsere  Behörde  gemäß  §  5  Abs.  2  VIG 

verpflichtet ist, Ihre Daten dann weiterzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

███████████████
Amtstierarzt
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